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I. Name, Sitz, Zweck

Art.  1  Name und Sitz
1 unter dem namen «Baugenossenschaft ober-

strass» (Bgo) besteht eine gemeinnützige, politisch 

und konfessionell neutrale genossenschaft im sinne 

von art. 828 ff. or.

2 sitz und gerichtsstand befinden sich in zürich.

Art.  2  Zweck
1  Die genossenschaft erstellt oder erwirbt preis-

günstigen Wohnraum und vermietet ihn in der re-

gel an ihre Mitglieder (nachfolgend auch genos-

senschafter genannt). sie kann zu diesem zweck 

grundeigentum im sinne von art. 655 ff. zgB erwer-

ben, belasten und veräussern.

2 Die genossenschaft strebt eine altersmässig und 

sozial ausgewogene Durchmischung ihrer Bewohner  

an. Dies erfolgt namentlich durch die Bereitstellung 

eines entsprechenden Wohnungsangebots und ei-

ner entsprechenden vergabepraxis. Wohnraum und 

anzahl der Bewohner sollen in einem angemesse-

nen verhältnis zueinander stehen.

3 Die genossenschaft verpflichtet sich bei Bau, 

unterhalt und sanierung ihrer liegenschaften der 

nachhaltigkeit. Beim unterhalt und bei der sanie-

rung beachtet sie besonders die Wirtschaftlichkeit. 

Bei neubauten achtet sie ferner auf die verwendung 

baubiologisch einwandfreier sowie wieder verwert-

barer Materialien, auf einen sparsamen ressourcen-

verbrauch und bevorzugt erneuerbare energien.

4 Die genossenschaft orientiert sich am grundprinzip 

der solidarität. sie fördert das genossenschaftliche 

zusammenleben und kann in not geratene Mitglie-

der unterstützen. Mittels des genossenschaftsfonds 

und des solidaritätsfonds tragen alle Mitglieder zur 

verwirklichung der solidarität bei.

5 Beim verkauf von grundeigentum sorgt die ge-

nossenschaft dafür, dass der erwerber keine speku-

lationsgeschäfte vornehmen kann. zu diesem zweck 

kann sie sich vorkaufs-, Kaufs- und Mitspracherechte  

vorbehalten.

6 Die genossenschaft kann sich an unternehmen 

und organisationen mit gleichen, ähnlichen oder 

ergänzenden zielsetzungen beteiligen bzw. die Mit-

gliedschaft erwerben.

II. Mitgliedschaft

Art.  3  Eintritt
1  Mitglied kann jede handlungsfähige natürliche oder 

juristische Person werden, die sich gemäss art. 10  

der statuten am genossenschaftskapital beteiligt.  

Die Mitgliedschaft einer öffentlich-rechtlichen  

Körperschaft bemisst sich nach den massgebenden  

gesetzlichen Bestimmungen.

2 Die aufnahme in die genossenschaft erfolgt auf-

grund eines schriftlichen Beitrittsgesuchs und eines 

Beschlusses des vorstands. Der vorstand beschliesst 

endgültig über die aufnahme und kann diese ohne 

angabe von gründen verweigern. Die Mitgliedschaft 

beginnt mit der vollständigen einzahlung der ge-

zeichneten anteile.

statuten der Baugenossenschaft oberstrass
vom 2. Oktober 1996 (Stand am 28. Mai 2015)

Die vorliegenden statuten traten mit Beschluss der ausserordentlichen generalversammlung 

vom 2. oktober 1996 in Kraft und wurden mit Beschluss der ausserordentlichen generalver-

sammlung vom 19. november 2010 und mit Beschluss der ordentlichen generalversammlung 

vom 28. Mai 2015 teilrevidiert.
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3 Die Miete einer genossenschaftswohnung setzt 

die Mitgliedschaft bei der genossenschaft voraus. 

Der vorstand kann im vermietungsreglement aus-

nahmen in form von zeitlich befristeten Mietverträ-

gen vorsehen.

4 Die Mitglieder sind verpflichtet, die gemietete 

Wohnung selbst zu bewohnen und dort zivilrecht-

lichen Wohnsitz zu nehmen. Der vorstand kann im 

vermietungsreglement für bestimmte Personen-

gruppen ausnahmen vorsehen.

Art. 4  Erlöschen
1  Die Mitgliedschaft erlischt:

	 •	bei	natürlichen	Personen	durch	Austritt,	

  ausschluss oder tod;

	 •	bei	juristischen	Personen	durch	Austritt,	

  ausschluss oder auflösung.

2 Die ansprüche ausscheidender Mitglieder richten 

sich nach den Bestimmungen von art. 19 - 21 der 

statuten.

Art.  5  Austritt
Die Kündigung des Mietvertrags einer Wohnung hat 

in der regel gleichzeitig die auflösung der Mitglied-

schaft auf den zeitpunkt der Beendigung des Miet-

verhältnisses zur folge. Der genossenschafter kann 

gleichzeitig mit der Kündigung beantragen, die Mit-

gliedschaft beizubehalten. Der vorstand kann dies 

ohne angabe von gründen ablehnen.

Art.  6  Nachfolge
erlischt eine Mitgliedschaft, so können im gleichen

haushalt lebende Wohnpartner – soweit sie nicht 

bereits Mitglieder der genossenschaft sind – in die 

genossenschaftlichen rechte und Pflichten eintre-

ten, sofern dies vom vorstand nicht aus triftigen 

gründen abgelehnt wird.

Art.  7  Ausschluss
1  ein Mitglied kann jederzeit durch den vorstand 

aus der genossenschaft ausgeschlossen werden, 

wenn ein wichtiger grund oder insbesondere einer 

der nachfolgenden ausschlussgründe vorliegt:

a) verletzung genereller Mitgliedschaftspflich-

ten, insbesondere der genossenschaftlichen 

treuepflicht, Missachtung statutenkonformer 

Beschlüsse der generalversammlung oder des 

vorstandes, wiederholte verletzung von statu-

ten und reglementen sowie vorsätzliche schä-

digung des ansehens oder der wirtschaftli-

chen Belange der genossenschaft.

b)  Missachtung der Pflicht, selber in den gemie-

teten Wohnungen zu wohnen und dort zivil-

rechtlichen Wohnsitz zu nehmen.

c) zweckentfremdung der Wohnung, namentlich 

wenn diese sowie allfällige dazugehörende  

nebenräume vorwiegend zu geschäftlichen 

zwecken genutzt werden.

d)  ablehnung zumutbarer Wohnungsersatzange-

bote bei unterbelegung gemäss vermietungs-

reglement. 

e) untervermietung ohne zustimmung der ge-

schäftsstelle.

f)  ablehnung eines zumutbaren Wohnungsersat-

zangebots, wenn das zuständige organ einen 

Beschluss über umbau, abbruch resp. ersatz-

neubau der betreffenden liegenschaft gefasst 

hat.

g)  trennung oder scheidung, sofern die Bgo dem 

Mitglied, welches die Wohnung nicht als fami-

lienwohnung zugewiesen erhält, keine andere 

Wohnung zur verfügung stellen kann oder will.

h)  vorliegen eines ausserordentlichen mietrecht-

lichen Kündigungsgrundes, insbesondere nach 

art. 257d, 257f, 266g und 266h or sowie ande-

rer verletzungen des Mietvertrages.

2 Dem ausschluss hat eine entsprechende Mahnung 

vorauszugehen, ausser wenn diese nutzlos ist oder 

die mietrechtliche Kündigung nach art. 257f abs. 4 

or erfolgt.

3 Dem ausgeschlossenen steht während 30 tagen 

nach dem empfang der Mitteilung das recht zu, eine 

Beschwerde an die nächste generalversammlung zu 

richten. Die Beschwerde hat keine aufschiebende 

Wirkung auf die ausübung der Mitgliedschaftsrechte.

4 Die anrufung des richters innerhalb von drei Mo-

naten nach art. 846 abs. 3 or bleibt vorbehalten.

Art.  8  Trennung und Scheidung
1 Bei trennung oder scheidung ist die richterliche 

zuweisung der ehelichen Wohnung massgebend, 

der eintritt in die genossenschaftlichen rechte und 

Pflichten erfolgt analog zu art. 6.

2 vorbehalten bleiben die in den statuten und im 

vermietungsreglement aufgestellten grundsätze 

zur unterbelegung.
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III. Genossenschaftskapital

Art.  9  Anteile
1  Das genossenschaftskapital besteht aus der sum-

me der gezeichneten anteile. Die anteile müssen in 

vollem umfang einbezahlt werden.

2 Die nennwerte der anteile betragen fr. 1’000.–, 

2’000.– sowie 5’000.– . für die anteile werden kei-

ne anteilscheine ausgegeben. Das Mitglied erhält 

jedoch jährlich eine Bestätigung über die höhe sei-

ner Beteiligung, zusammen mit einem allfälligen zin-

sausweis.

3 Die Übertragung von anteilen auf andere Perso-

nen bedarf der schriftlichen zustimmung des vor-

stands.

Art.  10  Kategorien von Anteilen
1  es werden zwei Kategorien von anteilen ausgegeben:

a)  Der Mitgliedschaftsanteil beträgt fr. 3’000.– 

und ist voraussetzung für die ausübung der 

Mitgliedschaftsrechte.

b)  Der Wohnrechtsanteil ist zusätzlich zu zeich-

nen, er bemisst sich nach dem umfang des be-

anspruchten Wohnraums und wird von der ge-

neralversammlung festgelegt. Die Mitglieder in 

derselben Wohnung bestimmen die anteilmäs-

sige zeichnung für den Wohnrechtsanteil unter 

sich.

2 Bei erhöhtem eigenkapitalbedarf kann die gene-

ralversammlung die Mitglieder zur Übernahme wei-

terer anteile verpflichten.

IV.  Haftung

Art.  11
für die verbindlichkeiten der genossenschaft haftet

nur das genossenschaftsvermögen. Jede nach-

schusspflicht oder haftbarkeit des einzelnen Mit-

glieds ist ausgeschlossen.

V.  Fonds

Art.  12   Fonds
1  es werden folgende fonds geführt:

a)  reservefonds;

b)  erneuerungsfonds;

c)  genossenschaftsfonds;

d)  solidaritätsfonds.

2 Die Bildung weiterer fonds wird von der general-

versammlung beschlossen.

Art.  13   Gemeinsame Bestimmungen
1  Die ausgestaltung der fonds und die regelmässi-

gen einlagen werden von der generalversammlung 

unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 

beschlossen.

2 Die Mittel der fonds werden vom vorstand im 

rahmen seiner statutarischen Kompetenzen und 

nur für die zwecke der genossenschaft verwendet. 

Der vorstand erlässt für die verwaltung der fonds 

ein reglement.

Art.  14  Reservefonds
Über die höhe der einlagen entscheidet die gene-

ralversammlung im rahmen der Bestimmungen von 

art. 860 or.

Art.  15   Erneuerungsfonds
Die genossenschaft führt gemäss den öffentlich- 

rechtlichen vorschriften einen erneuerungsfonds.

Art.  15a  Genossenschaftsfonds
1 Der genossenschaftsfonds dient insbesondere der

finanzierung von

a)  abschreibungen auf dem erwerb von liegen-

schaften;

b)  Investitionen für anpassungen am Wohnungs-

angebot im sinne von art. 2 abs. 2 der statu-

ten;

c)  nachhaltigen baulichen Massnahmen im sinne 

von art. 2 abs. 3 der statuten.
2  Der fonds kann geäufnet werden:

a)  aus den allgemeinen einnahmen;

b)  aus gewinn und gewinnvortrag;

c)  aus schenkungen und legaten;

d)  aus monatlichen Mitgliederbeiträgen bis zu 

einem höchstbetrag von fr. 15.- welche durch 

die generalversammlung beschlossen werden.

Art.  16  Solidaritätsfonds
Die genossenschaft führt einen solidaritätsfonds 

zur unterstützung von in not geratenen Mitgliedern, 

die in der genossenschaft wohnen.
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VI. Verzinsung des 
 Genossenschaftskapitals

Art.  17
1 Die generalversammlung legt die verzinsung des 

genossenschaftskapitals im rahmen von art. 859 

abs. 3 or sowie allfälliger öffentlich-rechtlicher 

Bestimmungen fest. Dabei sind die vermögenslage 

und der geschäftsgang zu berücksichtigen.

2 Das genossenschaftskapital darf höchstens bis 

zum für die Befreiung von der eidgenössischen 

stempelabgabe zulässigen zinssatz verzinst wer-

den.

3 Die anteile sind jeweils vom ersten tag des der 

einzahlung folgenden Monats an verzinslich.

VII.  Entschädigung der Organe 

Art.  18
1  Die Mitglieder der organe (siehe art. 23 ziff. 2 und 

3) der genossenschaft erhalten für ihre tätigkeit 

eine angemessene entschädigung und den ersatz 

der notwendigen spesen. richtlinie für die Bemes-

sung der vorstandsentschädigung bilden die ein-

schlägigen öffentlich-rechtlichen vorschriften. Die 

entschädigung der revisionsstelle richtet sich nach 

den branchenüblichen ansätzen. Die entschädigun-

gen der organe sind in der erfolgsrechnung auszu-

weisen.

2 Die ausrichtung von tantiemen an die Mitglieder 

der genossenschaft und die Mitglieder ihrer organe 

ist ausgeschlossen.

3 es ist den Mitgliedern des vorstands, der revisi-

onsstelle, der Kommissionen sowie den angestellten 

der verwaltung untersagt, geschenke von unter-

nehmen und lieferanten anzunehmen.

VIII.  Abfindung ausscheidender 
  Mitglieder

Art.  19  Kapitalauszahlung
1 ausscheidende Mitglieder haben nur anspruch auf 

rückzahlung der von ihnen einbezahlten genossen-

schaftsanteile.

2 Die rückzahlung erfolgt unter ausschluss der re-

serven und fondseinlagen zum Bilanzwert des aus-

trittsjahres, höchstens aber zum nennwert.

3 Der auszuzahlende Betrag wird ein Jahr nach dem

erlöschen der Mitgliedschaft fällig. Wenn es die  

finanzlage der genossenschaft erfordert, kann der 

vorstand die rückzahlung auf maximal drei Jahre 

nach dem ausscheiden hinausschieben.

4 sofern es die vermögenslage und der geschäfts-

gang der genossenschaft erlauben, kann der vor-

stand die vorzeitige rückzahlung gestatten.

Art.  20  Verzinsung
Die verzinsung der anteile austretender Mitglieder 

erfolgt pro rata temporis. Der vorstand kann im  

laufenden geschäftsjahr den von der generalver-

sammlung für das vorjahr beschlossenen zinssatz 

zur anwendung bringen, sofern es die vermögens-

lage und der geschäftsgang erlauben.

Art.  21   Verrechnung
Die genossenschaft ist berechtigt, ansprüche ge-

genüber einem Mitglied mit dessen anteilen zu ver-

rechnen.

IX. Rechnungswesen

Art.  22
1 Buchführung und rechnungsabschluss erfolgen 

nach kaufmännischen grundsätzen. Die aktiven dür-

fen höchstens mit den erwerbs- oder erstellungs-

kosten in der Bilanz aufgeführt werden. leistungen 

von Bund, Kantonen und gemeinden sind offen 

auszuweisen. zu beachten sind die massgebenden 

öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen vor-

schriften. geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2 Der geschäftsbericht umfasst:

	 •	Jahresbericht;

	 •	Bilanz;

	 •	Erfolgsrechnung;

	 •	Anhang;

	 •	Bericht	der	Revisionsstelle.

3 Im anhang zum geschäftsbericht sind aufzuführen:

a)  der gesamtbetrag der Bürgschaften, garan-

tieverpflichtungen und Pfandbestellungen zu-

gunsten Dritter;

b)  die im eigentum der genossenschaft befind-

lichen liegenschaften mit angabe der Brand-

versicherungswerte, der anlagewerte und des 

Wohnungsbestandes.

4 Der geschäftsbericht wird den Mitgliedern spätes-

tens zehn tage vor der generalversammlung zuge-

stellt.



BGO Statuten

8 

X. Organisation der 
 Baugenossenschaft Oberstrass

Art.  23  Organe
Die organe der genossenschaft sind:

1.  die generalversammlung;

2. der vorstand;

3. die revisionsstelle.

1) Generalversammlung

Art.  24  Kompetenzen
1  In die Kompetenz der generalversammlung fallen:

a)  die abänderung der statuten;

b) die Wahl und die abberufung des vorstands, 

des Präsidenten und der revisionsstelle. Die 

Wahl und die abberufung des vertreters der 

stadt zürich erfolgt durch den stadtrat;

c) die genehmigung des Jahresberichts des vor-

stands;

d)  die abnahme der Bilanz und erfolgsrechnung 

sowie die Beschlussfassung über die verwen-

dung des reinertrags;

e)  die entlastung des vorstands;

f)  die veräusserung und der erwerb von grundei-

gentum;

g)  die erstellung von neubauten sowie um-

bauten, die eine Mietzinserhöhung für alle  

Wohnungsmieten zur folge haben;

h)  die erledigung von Beschwerden gegen aus-

schliessungsbeschlüsse des vorstands;

i)  die Beschlussfassung über auflösung, fusion 

und Beteiligungen der genossenschaft;

k)  die Beschlussfassung über die führung von 

fonds im sinne von art. 12–16 der statuten;

l)  die festlegung der höhe der von den Mitglie-

dern zu zeichnenden Wohnrechtsanteile ge-

mäss art. 10 der statuten;

m) die Beschlussfassung über die ausgabe neuer  

anteilscheine nach art. 10 der statuten;

n) die Beschlussfassung über alle weiteren ge-

genstände, die der generalversammlung durch 

gesetz oder statuten vorbehalten sind oder ihr 

rechtsgültig unterbreitet werden.

2 anträge der Mitglieder zuhanden der ordentli-

chen generalversammlung müssen dem vorstand 

jeweils bis zum 31. Januar schriftlich eingereicht 

werden. solche anträge sind zu traktandieren. Über 

geschäfte kann nur abgestimmt werden, wenn sie 

traktandiert sind.

Art.  25  Einberufung der 
   Generalversammlung
1  Die ordentliche generalversammlung findet all-

jährlich innerhalb des zweiten Quartals des Kalen-

derjahrs statt und wird vom vorstand einberufen.

2 ausserordentliche generalversammlungen wer-

den auf Beschluss des vorstands, auf antrag der 

revisionsstelle oder auf Begehren von mindestens 

zehn Prozent der genossenschafter einberufen. ein 

solches Begehren muss den verhandlungsgegen-

stand nennen und begründen und von zehn Prozent 

der genossenschafter handschriftlich unterzeichnet 

sein. Die einberufung hat innert vier Wochen nach 

eingang des Begehrens zu erfolgen.

3 Die einberufung einer generalversammlung erfolgt 

schriftlich, spätestens zehn tage vor der versamm-

lung und unter Mitteilung der verhandlungsgegen-

stände. Bei anträgen auf Änderung der statuten 

sind die vorgeschlagenen Änderungen bekannt zu 

geben.

Art.  26  Leitung der Generalversammlung
Die generalversammlung wird von dem Präsidenten 

oder einem Mitglied des vorstands geleitet. tritt die-

se Person in den ausstand, so wählt die versamm-

lung einen tagesvorsitzenden.

Art.  27  Stimmrecht
1  Jedes Mitglied hat in der generalversammlung 

eine stimme. es kann sich durch eine handlungsfä-

hige, mit ihm in hausgemeinschaft lebende Person 

oder durch ein Mitglied vertreten lassen. Kein Mit-

glied kann mehr als zwei stimmen auf sich vereinen.

2 Bei Beschlüssen über die entlastung des vor-

stands und über die erledigung von Beschwerden 

gegen ausschliessungen haben die vorstandsmit-

glieder kein stimmrecht.

Art.  28  Abstimmungen und Wahlen
1  Die generalversammlung ist beschlussfähig, wenn 

sie statutengemäss einberufen worden ist. abstim-

mungen und Wahlen erfolgen geheim, wenn ein 

Drittel der anwesenden stimmberechtigten dies 

verlangt. Bei stimmengleichheit entscheidet der 

vorsitzende durch stichentscheid.

2 Die generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 

der einfachen Mehrheit der abgegebenen stimmen. 

Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute, im 

zweiten Wahlgang das einfache Mehr. stimmenthal-

tungen und ungültige stimmen werden nicht mitge-

zählt. Über Beschlüsse und Wahlresultate wird ein 

Protokoll erstellt.
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3 für die Änderung der statuten ist die zustimmung 

von zwei Dritteln der an der generalversammlung 

vertretenen Mitglieder notwendig. art. 889 abs. 1 

or bleibt vorbehalten.

4 Die auflösung und liquidation der genossen-

schaft bedarf der zustimmung von zwei Dritteln 

aller stimmberechtigten Mitglieder. Ist die erste 

versammlung nicht beschlussfähig, so ist innerhalb 

von höchstens vier Wochen eine zweite generalver-

sammlung einzuberufen. Diese kann die auflösung 

beschliessen, wenn zwei Drittel der anwesenden 

Mitglieder dafür stimmen (siehe art. 40).

2) Vorstand

Art.  29  Wahl
1  Der vorstand besteht aus mindestens fünf Mitglie-

dern. Die Mehrheit muss aus genossenschaftern be-

stehen. Der vorstand konstituiert sich selbst.

2 aus den vorstandsmitgliedern wählt die general-

versammlung einen Präsidenten.

3 nicht wählbar ist, wer in einem arbeitsvertragli-

chen verhältnis oder regelmässig in geschäftlicher 

Beziehung zur genossenschaft steht.

4 Die Mitglieder des vorstands werden auf drei Jah-

re gewählt und sind wieder wählbar. Wahlen innert 

einer amtsdauer gelten bis zu deren ablauf.

5 Bei Beteiligung der öffentlichen hand kann diese 

zusätzlich eine vertretung in den vorstand abordnen.

Art.  30  Kompetenzen und Pflichten
1  Der vorstand ist im rahmen der gesetzlichen und 

statutarischen Bestimmungen für die verwaltung 

und für alle geschäfte der genossenschaft zustän-

dig, die nicht ausdrücklich der generalversammlung 

oder der revisionsstelle vorbehalten sind.

2 Der vorstand kann besondere Kommissionen ein-

setzen. nach Bedarf kann er auch genossenschafter 

und aussenstehende beiziehen, die der vorstand 

wählen muss.

3 Der vorstand erlässt ein geschäftsreglement, das 

die aufgaben des vorstands, des geschäftsführers 

und der ständigen Kommissionen regelt.

4 reglemente, die für die einzelnen genossenschaf-

ter unmittelbare auswirkungen haben, sind bekannt 

zu machen.

Art.  31   Information der Genossenschafter
1  Der vorstand informiert alle Mitglieder in geeigne-

ter Weise über die wesentlichen geschäfte.

2 Publikationsorgan ist das schweizerische handel-

samtsblatt (shaB).

Art.  32  Beschlussfähigkeit
1  Der vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehr-

heit seiner Mitglieder anwesend ist. er beschliesst 

mit stimmenmehrheit. Bei stimmengleichheit ent-

scheidet der vorsitzende mit stichentscheid.

2 einstimmige schriftliche zirkulationsbeschlüsse gel-

ten als gültige vorstandsbeschlüsse und sind ins Pro-

tokoll der nächsten vorstandssitzung aufzunehmen. 

3) Revisionsstelle

Art.  33  Wahl
1  Die anforderungen an die revisionsstelle bemes-

sen sich nach den gesetzlichen vorgaben.

2 Die unabhängigkeit richtet sich ausschliesslich 

nach art. 729 abs. 1 or. art. 729 abs. 2 or findet 

keine anwendung. Dem gewählten revisor bzw. der 

gewählten revisionsunternehmung ist es demnach 

untersagt, bei der Buchführung mitzuwirken und 

andere Dienstleistungen für die genossenschaft zu 

erbringen.

3 Die revisionsstelle wird von der generalversamm-

lung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wahlen 

innert einer amtsdauer gelten bis zu deren ablauf.

Art.  34  Rechte und Pflichten
1  Die revisionsstelle führt eine eingeschränkte revi-

sion nach art. 727a or durch. Die aufgaben und die 

verantwortung der revisionsstelle richten sich nach 

den gesetzlichen Bestimmungen.

2 Die revisionsstelle legt rechtzeitig vor der Druck-

legung des geschäftsberichts der generalversamm-

lung einen schriftlichen Bericht über das ergebnis 

der Prüfung vor.

3 Der revisionsstelle ist einsicht in die gesamte ge-

schäfts- und rechnungsführung zu gewähren. sie ist

zu zwischenrevisionen berechtigt. Mindestens ein 

vertreter der revisionsstelle nimmt an der ordentli-

chen generalversammlung teil.
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4 Die revisionsstelle wahrt bei der Berichterstat-

tung die geschäftsgeheimnisse der genossenschaft. 

es ist ihr untersagt, von den Wahrnehmungen, die 

sie bei der ausführung ihres auftrags gemacht hat, 

einzelnen Mitgliedern der genossenschaft oder Drit-

ten Kenntnis zu geben.

XI.  Vorschriften über die
 Geschäftsführung

Art.  35  Unterschriftenberechtigung
Der vorstand bezeichnet die Personen, die die 

rechtsverbindliche unterschrift für die genossen-

schaft führen, sowie die art der zeichnung. erteilt 

wird die Kollektivunterschrift zu zweien.

Art.  36  Geschäftsführung
Der vorstand kann die geschäftsführung an eine 

Person übertragen, die nicht Mitglied der genossen-

schaft zu sein braucht.

Art.  37  Vermietung von Wohnungen
1 Die vermietung der Wohnungen ist aufgabe des 

vorstands. er kann diese aufgabe an den geschäfts-

führer delegieren, muss die einhaltung der genos-

senschaftlichen grundsätze aber kontrollieren.

2 Der vorstand erlässt ein vermietungsreglement, 

das die einzelheiten der vermietung regelt.

3 Die Kündigung des Mietvertrages richtet sich nach 

den mietrechtlichen Bestimmungen. 

Art.  38  Mietzinsgestaltung
1  Der Mietzins der von der genossenschaft an ihre 

Mitglieder vermieteten Wohnungen wird nach dem 

grundsatz der Kostenmiete festgelegt.

2 Der vorstand ist berechtigt, innerhalb der genos-

senschaft einen Mietzinsausgleich vorzunehmen, 

um den erfordernissen des Wohnungsmarkts ge-

recht zu werden. Die ausgleichungen werden in der 

Mietzinsabrechnung gesondert ausgewiesen. vor-

behalten bleiben öffentlich-rechtliche vorschriften 

betreffend die Mietzinsgestaltung.

Art.  39  Führung einer Darlehenskasse
1  Der vorstand kann eine Darlehenskasse führen, 

um liquide Mittel in der form von fremdkapital zu 

beschaffen.

2 Der vorstand erlässt ein reglement über die 

grundsätze der Kassenführung. Darlehensgeber 

sind genossenschafter und arbeitnehmer der ge-

nossenschaft.

3 Wird das genossenschafts- oder arbeitsverhältnis

beendet, so wird das Darlehen gemäss den Bestim-

mungen des reglements zur rückzahlung fällig.

XII. Schlussbestimmungen

Art.  40  Auflösung
Die auflösung der genossenschaft erfolgt durch Be-

schluss einer besonders zu diesem zweck einberu-

fenen generalversammlung oder von gesetzes we-

gen (siehe art. 28 abs. 4).

Art.  41  Liquidation
Der vorstand besorgt die liquidation nach den vor-

schriften von gesetz und statuten, falls die general-

versammlung nicht besondere liquidatoren beauf-

tragt.

Art.  42  Liquidationsüberschuss
1  Das genossenschaftsvermögen, das nach tilgung

aller schulden und rückzahlung sämtlicher genos-

senschaftsanteile zum nennwert verbleibt, wird der 

Wohnbauförderung der stadt zürich zugewiesen.

2 subventionsbestimmungen von Bund, Kanton, ge-

meinden oder deren anstalten bleiben vorbehalten.

Art.  43  In Krafttreten
Die aktuellste teilrevision wurde von der generalver-

sammlung am 28. Mai 2015 angenommen und tritt 

per dieses Datum in Kraft. sie ersetzt im entspre-

chenden umfang die bisherigen regelungen.

silvia Dähler  christoph steiner

Präsidentin aktuar
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Begriffe Fundstelle

Absolutes Mehr  art.  28  abs. 2 

Bilanzwert  art.  19  abs. 2 

Einfaches Mehr  art.  28  abs. 2 

Erneuerungsfonds  art.  12  abs. 1 lit. b,

  art.  15

Familienwohnung  art.  7  abs. 1 lit. g 

Genossenschaftliche  art.  7  abs. 1 lit. a 

Treuepflicht 

Grundeigentum  art.  2  abs. 1 und 5,

  art.  24  abs. 1 lit. f

Kaufmännische art.  22  abs. 1

Grundsätze im
Rechnungswesen

Kostenmiete  art.  38  abs. 1 

Juristische Person  art.  3  abs. 1,

  art.  4  abs. 1

Mietrechtliche art.  37  abs. 3

Bestimmungen

Beschreibung

zustimmung von mehr als der hälfte der an der ge-

neralversammlung vertretenen Mitglieder.

alle aktiven sind bei diesem in der Bilanz aufge-

führten Wert höchstens zu den anschaffungs- oder 

herstellungskosten unter abzug angemessener ab-

schreibungen aufzuführen (sog. niederstwertprin-

zip).

Mehr als die hälfte der abgegebenen stimmen.

es handelt sich um eine zweckgebundene rückstel-

lung für zukünftige erneuerungen. 

Wohnung, in der die ehegatten bzw. die eingetrage-

nen Partner ihren gemeinsamen haushalt, Wohnsitz 

und lebensmittelpunkt haben. Die existenz von Kin-

dern ist nicht voraussetzung für eine familienwoh-

nung.

Der Inhalt der genossenschaftlichen treuepflicht 

lässt sich nicht abstrakt festlegen. er ist abhängig 

von der art, struktur und zweckausrichtung sowie 

der ausgestaltung des Mitgliedschaftsverhältnisses, 

wie sich diese aus den statuten der jeweiligen ge-

nossenschaft ergeben.

es handelt sich hier um den umfassenden Begriff, 

wie er in art. 655 zgB verwendet wird.

Die kaufmännischen grundsätze im rechnungswe-

sen finden sich in art. 957 ff. or. sie verlangen mit-

unter, dass die rechnungslegung vollständig, klar, 

verständlich, verlässlich und vorsichtig erfolgt, so 

dass die Beteiligten einen möglichst den tatsachen 

entsprechenden einblick in die wirtschaftliche lage 

und den geschäftsgang erhalten.

Mietzins in abhängigkeit der effektiven Kosten der 

liegenschaft, nicht in abhängigkeit des Marktes.

Personenvereinigung (z.B. verein, genossenschaft, 

ag usw.) oder vermögensmasse (stiftung, an-

stalt) mit rechtlicher selbständigkeit (rechtsfähig 

und handlungsfähig). Die juristische Person handelt 

durch ihre organe (gv, vorstand, revisionsstelle).

Bestimmungen über die Miete im obligationenrecht

(art. 253 ff. or).

Begriffserklärungen
Die nachfolgenden Begriffe finden sich im statutentext und definieren sich wie folgt:
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Begriffe Fundstelle Beschreibung

Bei der nachhaltigkeit geht es darum, die wirtschaft-

liche sicherheit, die soziale gerechtigkeit und das 

ökologische gleichgewicht in einklang zu bringen, 

so dass eine langfristig ausgewogene entwicklung 

gesichert werden kann.

Der Mensch als träger von rechten.

z.B. Bund, Kantone, gemeinden.

Darunter versteht man diejenigen rechtsnormen, 

die das verhältnis zwischen Bürger und staat regeln 

(z.B. Bauvorschriften). Die privatrechtlichen nor-

men (z.B. zgB und or) regeln im allgemeinen das 

verhältnis zwischen Bürgern.

nach Massgabe der abgelaufenen zeit.

unter solidarität wird das zusammenstehen für ein 

gemeinsames anliegen verstanden. In einer genos-

senschaft geht es um die gemeinschaftliche selbst-

hilfe zur verwirklichung des gesellschaftszwecks. 

Die Äufnung der verschiedenen fonds repräsentiert

die finanzielle seite dieses grundgedankens.

es handelt sich hier um eine über die vorstandsent-

schädigung hinausgehende, zusätzliche gewinnbe-

teiligung des vorstands. eine solche ist gemäss den 

statuten der genossenschaft ausgeschlossen.

Jedes Dauerschuldverhältnis (z.B. Miet-, Darlehens- 

oder arbeitsverträge) können bei vorliegen eines 

wichtigen grundes gekündigt werden. ein wichtiger 

grund liegt vor, wenn der kündigenden Partei unter 

Berücksichtigung aller umstände des einzelfalls und 

unter abwägung der beiderseitigen Interessen die 

fortsetzung des vertragsverhältnisses bis zur ver-

einbarten Beendigung oder bis zum ablauf der Kün-

digungsfrist nicht zugemutet werden kann.

ort, an welchem sich eine Person mit der absicht 

des dauernden verbleibs aufhält. Der aufenthalt 

zum zweck der ausbildung oder die unterbrin-

gung einer Person in einer erziehungs- oder Pfle-

geeinrichtung, einem spital oder einer strafanstalt 

begründet für sich allein keinen Wohnsitz. niemand 

kann an mehreren orten zugleich Wohnsitz haben. 

(Definition nach art. 23 abs. 1 und 2 zgB.)

zustimmung von mindestens zwei Dritteln der an 

der generalversammlung vertretenen Mitglieder.

Nachhaltigkeit 

Natürliche Person 

Öffentlich-rechtliche
Körperschaften

Öffentlich-rechtliche
Vorschriften bzw.
Bestimmungen

Pro rata temporis 

Solidarität 

Tantiemen 

Wichtiger Grund 

Zivilrechtlicher
Wohnsitz

Zweidrittelmehrheit

art. 2  abs. 3 

art.  3  abs. 1,

art.  4  abs. 1

art.  3  abs. 1 

art.  15, 

art.  17  abs. 1,

art.  18  abs. 1,

art.  22  abs. 1,

art.  38  abs. 2

art.  20 

art.  2  abs. 4 

art.  18  abs. 2 

art.  7 

art.  3  abs. 4 

art.  28  abs. 3
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Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)
vom 10. Dezember 1907 (sr 210)

Neunzehnter Titel: Das Grundeigentum

Art. 655  [grundstücke]
1 gegenstand des grundeigentums sind die grund-

stücke.

2 grundstücke im sinne dieses gesetzes sind:

1.  die liegenschaften;

2. die in das grundbuch aufgenommenen 

 selbständigen und dauernden rechte;

3. die Bergwerke;

4. die Miteigentumsanteile an grundstücken.

[…]

Schweizerisches Obligationenrecht (OR)
vom 30. März 1911 (sr 220)

Achter Titel: Die Miete

Art. 257d  [zahlungsrückstand des Mieters]
1 Ist der Mieter nach der Übernahme der sache mit

der zahlung fälliger Mietzinse oder nebenkosten im

rückstand, so kann ihm der vermieter schriftlich 

eine zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass 

bei unbenütztem ablauf der frist das Mietverhält-

nis gekündigt werde. Diese frist beträgt mindestens 

zehn tage, bei Wohn- und geschäftsräumen min-

destens 30 tage.

2 Bezahlt der Mieter innert der gesetzten frist nicht, 

so kann der vermieter fristlos, bei Wohn- und ge-

schäftsräumen mit einer frist von mindestens 30 

tagen auf ende eines Monats kündigen.

Art. 257f [sorgfalt und rücksichtnahme]
1 Der Mieter muss die sache sorgfältig gebrauchen.

2 Der Mieter einer unbeweglichen sache muss auf 

hausbewohner und nachbarn rücksicht nehmen.

3 verletzt der Mieter trotz schriftlicher Mahnung 

des vermieters seine Pflicht zu sorgfalt oder rück-

sichtnahme weiter, so dass dem vermieter oder den 

hausbewohnern die fortsetzung des Mietverhältnis-

ses nicht mehr zuzumuten ist, so kann der vermieter 

fristlos, bei Wohn- und geschäftsräumen mit einer 

frist von mindestens 30 tagen auf ende eines Mo-

nats kündigen.

4 Der vermieter von Wohn- oder geschäftsräumen 

kann jedoch fristlos kündigen, wenn der Mieter vor-

sätzlich der sache schweren schaden zufügt.

Art. 266g  [ausserordentliche Kündigung 
     aus wichtigen gründen]
1 aus wichtigen gründen, welche die vertragserfül-

lung für sie unzumutbar machen, können die Partei-

en das Mietverhältnis mit der gesetzlichen frist auf 

einen beliebigen zeitpunkt kündigen.

2 Der richter bestimmt die vermögensrechtlichen 

folgen der vorzeitigen Kündigung unter Würdigung 

aller umstände.

Art. 266h [Konkurs des Mieters]
1  fällt der Mieter nach Übernahme der sache in 

Konkurs, so kann der vermieter für künftige Mietzin-

se sicherheit verlangen. er muss dafür dem Mieter 

und der Konkursverwaltung schriftlich eine ange-

messene frist setzen.

2 erhält der vermieter innert dieser frist keine si-

cherheit, so kann er fristlos kündigen.

Dritte Abteilung: Die Handelsgesellschaften 
und die Genossenschaft

Die Revisionsstelle
[Diese Bestimmungen befinden sich bei den 
vorschriften über die aktiengesellschaft, sie 
gelten analog für die genossenschaften.]

Art. 727a [eingeschränkte revision]
1  sind die voraussetzungen für eine ordentliche re-

vision nicht gegeben, so muss die gesellschaft ihre 

Jahresrechnung durch eine revisionsstelle einge-

schränkt prüfen lassen.

[...]

Art. 727c [revisionsstelle]
Die gesellschaften, die zur eingeschränkten revi-

sion verpflichtet sind, müssen als revisionsstelle 

einen zugelassenen revisor nach den vorschriften 

des revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 

2005 bezeichnen.

auszug aus den gesetzlichen Bestimmungen
Die nachfolgend aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen werden im statutentext 

entweder referenziert oder unterstützen dessen verständlichkeit.
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Art. 729  [unabhängigkeit der 
     revisionsstelle]
1  Die revisionsstelle muss unabhängig sein und sich 

ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die unabhängig-

keit darf weder tatsächlich noch dem anschein nach 

beeinträchtigt sein.

2 Das Mitwirken bei der Buchführung und das er-

bringen anderer Dienstleistungen für die zu prü-

fende gesellschaft sind zulässig. sofern das risiko 

der Überprüfung eigener arbeiten entsteht, muss 

durch geeignete organisatorische und personelle 

Massnahmen eine verlässliche Prüfung sichergestellt 

werden.

Art. 729a  [aufgaben der revisionsstelle]
1 Die revisionsstelle prüft, ob sachverhalte vorlie-

gen, aus denen zu schliessen ist, dass:

1.  die Jahresrechnung nicht den gesetzlichen vor-

schriften und den statuten entspricht;

2.  der antrag des verwaltungsrates [vorstands] 

an die generalversammlung über die verwen-

dung des Bilanzgewinnes nicht den gesetzli-

chen vorschriften und den statuten entspricht.
2  Die Prüfung beschränkt sich auf Befragungen, 

analytische Prüfungshandlungen und angemessene 

Detailprüfungen.
3  Die geschäftsführung des verwaltungsrats [vor-

stands] ist nicht gegenstand der Prüfung durch die 

revisionsstelle.

Art. 729b  [revisionsbericht]
1  Die revisionsstelle erstattet der generalversamm-

lung schriftlich einen zusammenfassenden Bericht 

über das ergebnis der revision. Dieser Bericht ent-

hält:

1.  einen hinweis auf die eingeschränkte natur der 

revision;

2.  eine stellungnahme zum ergebnis der Prüfung;

3.  angaben zur unabhängigkeit und gegebenen-

falls zum Mitwirken bei der Buchführung und zu 

anderen Dienstleistungen, die für die zu prüfen-

de gesellschaft erbracht wurden;

4. angaben zur Person, welche die revision gelei-

tet hat, und zu deren fachlicher Befähigung.

[...]

Neunundzwanzigster Titel:
Die Genossenschaft

Art. 828  [Begriff der genossenschaft]
1  Die genossenschaft ist eine als Körperschaft orga-

nisierte verbindung einer nicht geschlossenen zahl

von Personen oder handelsgesellschaften, die in der

hauptsache die förderung oder sicherung be-

stimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder 

in gemeinsamer selbsthilfe bezweckt.

2 genossenschaften mit einem zum voraus festge-

setzten grundkapital sind unzulässig.

Art. 846  [ausschliessung – rekursrecht 
     und anrufung des richters]
1  Die statuten können die gründe bestimmen, aus 

denen ein genossenschafter ausgeschlossen wer-

den kann.

2 Überdies kann er jederzeit aus wichtigen gründen 

ausgeschlossen werden.

3 Über die ausschliessung entscheidet die general-

versammlung. Die statuten können die verwaltung 

als zuständig erklären, wobei dem ausgeschlosse-

nen ein rekursrecht an die generalversammlung 

zusteht. Dem ausgeschlossenen steht innerhalb von 

drei Monaten die anrufung des richters offen.

[...]

Art. 859  [verteilungsgrundsätze – höchst- 
     verzinslichkeit der anteilscheine]
[...]

3 Bestehen anteilscheine, so darf die auf sie entfal-

lende Quote des reinertrages den landesüblichen 

zinsfuss für langfristige Darlehen ohne besondere 

sicherheiten nicht übersteigen.

Art. 860  [Pflicht zur Bildung und Äufnung
     eines reservefonds]
1  soweit der reinertrag in anderer Weise als zur 

Äufnung des genossenschaftsvermögens verwen-

det wird, ist davon jährlich ein zwanzigstel einem 

reservefonds zuzuweisen. Diese zuweisung hat 

während mindestens 20 Jahren zu erfolgen; wenn 

anteilscheine bestehen, hat die zuweisung auf alle 

fälle solange zu erfolgen, bis der reservefonds ei-

nen fünftel des genossenschaftskapitals ausmacht.

2 Durch die statuten kann eine weitergehende Äuf-

nung des reservefonds vorgeschrieben werden.

3 soweit der reservefonds die hälfte des übrigen 

genossenschaftsvermögens oder, wenn anteilschei-

ne bestehen, die hälfte des genossenschaftskapitals

nicht übersteigt, darf er nur zur Deckung von ver-

lusten oder zu Massnahmen verwendet werden, die 

geeignet sind, in zeiten schlechten geschäftsgan-

ges die erreichung des genossenschaftszweckes 

sicherzustellen.

[...]
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Art. 889  [erhöhung der leistungen 
     der genossenschafter]
1 Beschlüsse über die einführung oder die vermeh-

rung der persönlichen haftung oder der nach-

schusspflicht der genossenschafter bedürfen der 

zustimmung von drei vierteilen sämtlicher genos-

senschafter.

[...]

Bundesgesetz über die Zulassung und 
Beaufsichtigung der Revisorinnen und Re-
visoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) 
vom 16. Dezember 2005 (sr 221.302)

Art. 5  [voraussetzungen für 
     revisorinnen und revisoren]
1  eine natürliche Person wird als revisorin oder re-

visor zugelassen, wenn sie: 

a.  über einen unbescholtenen leumund verfügt; 

b. eine ausbildung nach art. 4 abs. 2 [des rag]  

abgeschlossen hat;

c.  eine fachpraxis von einem Jahr nachweist.

2 Die fachpraxis muss vorwiegend auf den gebie-

ten des rechnungswesens und der rechnungsrevi-

sion erworben worden sein, dies unter Beaufsichti-

gung durch eine zugelassene revisorin oder einen 

zugelassenen revisor oder durch eine ausländische 

fachperson mit vergleichbarer Qualifikation. fach-

praxis während der ausbildung wird angerechnet, 

wenn diese voraussetzungen erfüllt sind.

Art. 6  [voraussetzungen für 
     revisionsunternehmen]
1 ein revisionsunternehmen wird als revisionsexper-

te oder revisor zugelassen, wenn:

a.  die Mehrheit der Mitglieder seines obersten  

leitungs- oder verwaltungsorgans sowie sei-

nes geschäftsführungsorgans über die entspre-

chende zulassung verfügt;

b. mindestens ein fünftel der Personen, die an der 

erbringung von revisionsdienstleistungen be-

teiligt sind, über die entsprechende zulassung 

verfügt;

c. sichergestellt ist, dass alle Personen, die revi-

sionsdienstleistungen leiten, über die entspre-

chende zulassung verfügen;

d. die führungsstruktur gewährleistet, dass die 

einzelnen Mandate genügend überwacht wer-

den.

2 finanzkontrollen der öffentlichen hand werden als

revisionsunternehmen zugelassen, wenn sie die an-

forderungen nach absatz 1 erfüllen. Die zulassung 

als staatlich beaufsichtigte revisionsunternehmen 

ist nicht möglich.

Bundesgesetz über die Stempelabgaben
(StG) vom 27. Juni 1973 (sr 641.10)

Art. 6  [ausnahmen von der 
     stempelabgabe]
1  von der abgabe sind ausgenommen:

a. Die Beteiligungsrechte an [...] genossenschaf-

ten, die sich, ohne einen erwerbszweck zu ver-

folgen, [...] der Beschaffung von Wohnungen zu 

mässigen Mietzinsen [...] widmen, sofern nach 

den statuten

	 •		die	 Dividende	 auf	 höchstens	 6	 Prozent	 des	

einbezahlten gesellschafts- oder genossen-

schaftskapital beschränkt,

	 •		die	Ausrichtung	von	Tantiemen	ausgeschlos-

sen und

	 •		bei	der	Auflösung	der	Gesellschaft	oder	Ge-

nossenschaft der nach der rückzahlung des 

einbezahlten gesellschafts- oder genossen-

schaftskapitals verbleibende teil des vermö-

gens einem der erwähnten zwecke zuzuwen-

den ist.

[...]
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BGO
Baugenossenschaft 

oBerstrass
telefon  044 368 20 70

info@bgoberstrass.ch www.bgoberstrass.ch

Winterthurerstrasse 123

ch-8006 zürich

Baugenossenschaft Oberstrass

Die Baugenossenschaft oberstrass (Bgo) ist eine  

gemeinnützige, politisch und konfessionell neutrale  

genossenschaft mit rund 400 zeitgemässen und zahl-

baren Wohnungen.

Die siedlungen der Bgo liegen alle in attraktiver um- 

gebung im Kreis 6. Wir stehen familien, Paaren und ein- 

zelpersonen  jeden alters und jeder herkunft offen, sind 

unabhängig (nicht subventioniert) und finanziell gesund. 

Die Bgo betreibt eine eigene geschäftsstelle, die in allen  

Bereichen für eine professionelle Betreuung von  

genossenschaft, Mitgliedern und liegenschaften sorgt.


